
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 13. März 2025  

 
Mandantenbrief März 2025 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Bekanntgabefiktion bei Verwaltungsakten: Ab 2025 mehr Zeit für Einsprüche 
 
Lohn und Gehalt 

· Schenkung von Gesellschaftsanteilen an leitende Mitarbeiter zur Sicherung der 
Unternehmensnachfolge kein Arbeitslohn 

 
Einkommensteuer 

· Neuregelung der Unterhaltsaufwendungen: Ab 2025 
· Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio sind keine außergewöhnlichen Belastungen 
· Haushaltsnahe Dienstleistung: Steuerermäßigung auch für Pflege- und Betreu-

ungsleistungen nur mit Rechnung und Überweisung 
Umsatzsteuer 

· Wichtige Änderungen im Umsatzsteuergesetz durch das Vierte Bürokratieentlas-
tungsgesetz 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung März/April 2025 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidar-
itätszuschlag 

10.03.20251 10.04.20252 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.03.2025 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

10.03.2025 Entfällt 

Umsatzsteuer 10.03.20253 10.04.20254 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung5 13.03.2025 14.04.2025 

Scheck6 10.03.2025 10.04.2025 

Sozialversicherung7 27.03.2025 28.04.2025 

Kapitalertragsteuer, Solidar-
itätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlän-

gerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge 
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitrags-
nachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.03.2025/24.04.2025, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Fei-
ertagen fällt. 



 

Allgemein 

Bekanntgabefiktion bei Verwaltungsakten: Ab 2025 mehr Zeit für Einsprüche durch 
das Postrechtmodernisierungsgesetz 

Wird beispielsweise gegen einen Steuerbescheid Einspruch eingelegt, kommt es für 
dessen Zulässigkeit u. a. auf den fristgerechten Eingang beim Finanzamt an. Für die 
Frist ist wiederum das Bekanntgabedatum des Bescheides von Bedeutung und somit 
vor allem, wann dieser zur Post gegeben wurde. Bislang galt eine Dreitagesvermu-
tung, wonach der Bescheid am dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekanntgege-
ben galt. Ab 01.01.2025 ändert sich mit dem Postrechtsmodernisierungsgesetz eine 
entscheidende Regel: Die bisherige Dreitagesvermutung wird zur Viertagesvermu-
tung - eine Anpassung an langsamere Postlaufzeiten. 
Fällt das Ende der neuen Viertagesfrist auf einen Samstag, Sonntag oder einen ge-
setzlichen Feiertag, verschiebt sich der Fristablauf (§ 108 Abs. 3 der Abgabenord-
nung) so wie bei der bisherigen Dreitagesfrist auf den Ablauf des nächsten Werkta-
ges. 
Die Neuregelung ist auf alle Verwaltungsakte anzuwenden, die nach dem 31.12.2024 
zur Post gegeben, elektronisch übermittelt oder elektronisch zum Abruf bereitgestellt 
werden. Sie gilt dagegen nicht für Verwaltungsakte, die förmlich zugestellt werden, 
etwa mit Zustellungsurkunde. In diesen Fällen sind die Verwaltungsakte mit ihrer tat-
sächlichen Zustellung bekanntgegeben. 
Wichtig ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe z. B. für den Beginn der Einspruchsfrist. 
Hier regelt § 355 Abgabenordnung, dass der Einspruch innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe einzulegen ist.  
Beispiel: Ein Steuerbescheid geht an einem Mittwoch (02.04.) zur Post. Der vierte 
Tag wäre ein Sonntag (06.04). Der Bescheid gilt erst am Montag (07.04.) als be-
kanntgegeben (gem. § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO i. V. m. § 108 Abs. 3 AO). Die Ein-
spruchsfrist endet also mit Ablauf des 07.05. Bis dann muss der Einspruch beim Fi-
nanzamt eingegangen sein. 

Lohn und Gehalt 

Schenkung von Gesellschaftsanteilen an leitende Mitarbeiter zur Sicherung der Unter-
nehmensnachfolge kein Arbeitslohn 

Im Streitfall war die Klägerin seit vielen Jahren in der Führungsebene eines kleineren 
Unternehmens tätig. Da der Sohn der Gründungsgesellschafter als Unternehmens-
nachfolger ausschied, beschlossen diese, die Leitung des Unternehmens zur Siche-
rung der Unternehmensfortführung in die Hände der Klägerin und der weiteren Mit-
glieder der Führungsebene zu legen. Hierzu übertrugen sie jeweils 5,08 % der Antei-
le schenkweise an die Klägerin sowie vier weitere Personen. Das beklagte Finanz-
amt sah den in der schenkweisen Übertragung liegenden geldwerten Vorteil als Ar-
beitslohn an und unterwarf diesen der Besteuerung. 
Der Bundesfinanzhof entschied (Az. VI R 21/22): Auch wenn eine Anteilsübertragung 
mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängt, ist sie durch dieses nicht (maßgeblich) 
veranlasst. Denn entscheidendes Motiv für die Übertragung ist für alle Beteiligten 
erkennbar die Regelung der Unternehmensnachfolge gewesen. Der in der schenk-
weisen Übertragung aus gesellschaftsrechtlichen Gründen liegende Vorteil stelle in 
dieser Situation keine Entlohnung der leitenden Mitarbeiter für in der Vergangenheit 
erbrachte oder in Zukunft zu erbringende Dienste dar.  



 
Einkommensteuer 

Neuregelung der Unterhaltsaufwendungen: Ab 2025 ist Barunterhalt steuerlich nicht 
mehr abzugsfähig 

Ist ein Steuerpflichtiger gegenüber einer anderen Person dazu verpflichtet, Unterhalt 
zu zahlen, können diese Unterhaltsaufwendungen in der Einkommensteuererklärung 
geltend gemacht werden.  
Ab 01.01.2025 hat der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2024 die Regelun-
gen zum Abzug von Unterhaltsaufwendungen geändert (§ 33a Abs. 1 Satz 11 EStG): 
Barzahlungen werden nicht mehr steuerlich berücksichtigt. Zusätzlich zu den bereits 
bekannten Voraussetzungen sind Geldzuwendungen an eine gesetzlich unterhalts-
berechtigte Person nur noch dann abziehbar, wenn sie durch Zahlung auf das Konto 
der unterhaltenen Person erfolgen (Banküberweisung). Die Rechtsänderung betrifft 
ausschließlich Geldzuwendungen. 
Für Natural- und Sachleistungen sowie außergewöhnliche Härtefälle gelten weiter-
hin gesonderte Regelungen. In besonderen Härtefällen (Vorliegen besonderer Ver-
hältnisse) könnten Ausnahmen gewährt werden, wenn außergewöhnliche Umstände, 
wie eine Kriegssituation im Wohnsitzstaat, eine Banküberweisung unmöglich ma-
chen. Das Finanzamt entscheidet hier nach allgemeinen Billigkeitsgrundsätzen. 

Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudio sind keine außergewöhnlichen Belastungen 

Der Klägerin wurde ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik ärztlich ver-
ordnet. Derartige Trainings werden von verschiedenen Anbietern, die entsprechend 
qualifiziertes Personal beschäftigen, angeboten. Sie entschied sich für das Training 
bei einem Reha-Verein, der die Kurse in einem für sie verkehrsgünstig gelegenen 
Fitnessstudio abhielt. Voraussetzung für die Kursteilnahme war neben dem Kosten-
beitrag für das Funktionstraining und der Mitgliedschaft im Reha-Verein auch die 
Mitgliedschaft in dem Fitnessstudio. Die Fitnessstudio-Mitgliedschaft berechtigte die 
Klägerin allerdings auch zur Nutzung des Schwimmbads und der Sauna sowie zur 
Teilnahme an anderen Kursen. Die Krankenkasse erstattete nur die Kursgebühren 
für das Funktionstraining. Als Krankheitskosten und damit als außergewöhnliche Be-
lastungen berücksichtigte das beklagte Finanzamt nur die Mitgliedsbeiträge für den 
Reha-Verein.  
Die Richter des Bundesfinanzhofs bestätigten diese Auffassung (Az. VI R 1/23). Mit-
gliedsbeiträge für ein Fitnessstudio zählen nicht zu den als außergewöhnliche Belas-
tungen anzuerkennenden zwangsläufig entstandenen Krankheitskosten. Die Mit-
gliedsbeiträge seien der Klägerin nicht deshalb zwangsläufig erwachsen, weil sie 
dem Fitnessstudio als Mitglied beitreten musste, um an dem ärztlich verordneten 
Funktionstraining teilnehmen zu können. Die Entscheidung, das Funktionstraining in 
dem Fitnessstudio zu absolvieren, sei in erster Linie Folge eines frei gewählten Kon-
sumverhaltens, welches eine steuererhebliche Zwangsläufigkeit nicht begründen 
kann. Zudem stehe dem Abzug der Mitgliedsbeiträge der Umstand entgegen, dass 
die Klägerin hierdurch die Möglichkeit erhielt, auch weitere Leistungsangebote - au-
ßerhalb des medizinisch indizierten Funktionstrainings - zu nutzen. Dies gelte auch 
dann, wenn die Klägerin hiervon - wie von ihr angegeben - keinen Gebrauch ge-
macht hat. 
 
 



 
Haushaltsnahe Dienstleistung: Steuerermäßigung auch für Pflege- und Betreuungs-
leistungen nur mit Rechnung und Überweisung 

Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Pflege- und Betreuungsleistungen (gem. § 
35a EStG) gibt es ab dem Veranlagungszeitraum 2025 nur mit Rechnung und Über-
weisung auf das Konto des Leistungserbringers. Die Voraussetzungen für Steuerer-
mäßigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen sind 
der Erhalt einer Rechnung sowie die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers. 
Doch gelten diese Anforderungen auch für die Pflege- und Betreuungsleistungen?  
Der Bundesfinanzhof hatte dies mit Urteil vom 12.04.2022 (Az. VI R 2/20) verneint. 
Nach Auffassung der Richter ging dies aus dem bisherigen Gesetzeswortlaut im Hin-
blick auf Pflege- und Betreuungsleistungen nicht eindeutig hervor. Nun hat der Ge-
setzgeber das Gesetz geändert: § 35a EStG hat durch das Jahressteuergesetz 2024 
mit Wirkung ab 2025 eine Rechtsänderung erfahren. D. h., Voraussetzung für alle 
Steuerermäßigungen ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rech-
nung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt 
ist. 

Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen  

Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, erhielt im Jahr 2012 einen Schuldenerlass durch 
die B. Bank AG. In der Bilanz 2012 der Klägerin wurde ein außerordentlicher Ertrag 
ausgewiesen. Sie beantragte die steuerliche Freistellung dieses Ertrags als Sanie-
rungsgewinn (gem. § 3a EStG). Das beklagte Finanzamt lehnte dies ab, da es an 
einer Sanierungsabsicht der Gläubigerin und der Fortführung des Unternehmens 
zweifelte. 
Das Finanzgericht Münster stellte fest, dass die Klägerin zum Zeitpunkt des Schul-
denerlasses sanierungsbedürftig war und entschied, dass ein außerordentlicher Er-
trag aus einem Schuldenerlass bei der GmbH & Co. KG als steuerfreier Sanierungs-
ertrag anzuerkennen ist (Az. 15 K 2520/19 F). Die Bilanz zum 31.12.2011 wies er-
hebliche Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit aus. Der Schuldenerlass durch die 
Bank trug zur nachhaltigen Sanierung des Unternehmens bei, denn die wirtschaftli-
che Schieflage wurde durch den Wegfall der Verbindlichkeiten beseitigt. Die Klägerin 
konnte in den Folgejahren Gewinne erzielen und ihre Tätigkeit, inklusive geplanter 
Bauprojekte, fortsetzen. Des Weiteren habe die den Schuldenerlass aussprechende 
B. Bank AG mit Sanierungsabsicht gehandelt.  

Umsatzsteuer 

Wichtige Änderungen im Umsatzsteuergesetz durch das Vierte Bürokratieentlas-
tungsgesetz 

Der Schwellenwert (in § 18 Abs. 2, 2a UStG) für die Verpflichtung zur Abgabe einer 
monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung ist zur Entlastung von Unternehmen an-
gehoben worden. Er betrug bislang 7.500 Euro der Umsatzsteuerzahllast des voran-
gegangenen Kalenderjahres (sog. Vorjahresumsatzsteuer). Ab 01.01.2025 gilt ein 
Schwellenwert von 9.000 Euro. Damit soll die Anzahl der abzugebenden Umsatz-
steuer-Voranmeldungen reduziert werden. Wird der Schwellenwert nicht überschrit-
ten, muss die Umsatzsteuer-Voranmeldung statt der monatlichen Voranmeldung nur 
noch vierteljährlich abgegeben werden. 
Ebenfalls angehoben wurde die Bagatellgrenze bei der Differenzbesteuerung (§ 25a 
Abs. 4 UStG). Die Anhebung der Bagatellgrenze bei der Differenzbesteuerung von 



 
500 Euro auf 750 Euro (§ 25a Abs. 4 UStG) ab 01.01.2025 soll Entlastungen bei der 
Ermittlung der umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage bringen. Demnach 
kann ein Wiederverkäufer vereinfacht die Bemessungsgrundlage nach der Gesamt-
differenz aus allen innerhalb eines Besteuerungszeitraumes getätigten Einkäufen 
und Verkäufen bilden, sofern der Einkaufspreis die Bagatellgrenze nicht übersteigt. 

Wichtige umsatzsteuerliche Änderungen durch das Wachstumschancengesetz 

Durch das Wachstumschancengesetz wurde der Schwellenwert zur Befreiung von 
der Abgabe von vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen angehoben - von 
1.000 Euro auf 2.000 Euro. Unternehmer, deren Umsatzsteuerzahllast im Jahr 2024 
nicht mehr als 2.000 Euro betrug, können ab 01.01.2025 von der Verpflichtung zur 
Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen befreit werden und brauchen dann nur 
noch eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung abgeben. 

 


